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In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates 
am 9 •. Juli 1969 überreichten, an mich gerichteten Anfrage 
der Abgeordneten Dipl.Ing. Dr. O. WEIHS, WIELANDNER,LANC, 
Dr~ STARIBACHER und Genossen beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Das Bundesverfassungsgesetz, BGB1. Nr. 155/1961, fÜgte 
dem Artikel 51 Absatz 1 die Bestimmung"an, daß der Inhalt 
des Bundesvoranschlages nicht vor Beginn der Beratung im 
Nationalrat veröffentlicht werden darf. Der Zweck dieser 
Bestimmung war, daß vorzeitige Diskussionen in der Öffent­
lichke'i t über den Bundesvoranschlag vor Aufnahme der Bera­
tungen im Nationalrat vermieden werden sollten. Wenn sich 
auch diese Bestimmung nur auf die Zeitspanne zwischen dem 
Beschluß der Bundesregierung und .dem Beginn der Beratungen 
bezog, so muß doch darauf verwiesen werden, daß der über­
wiegende Teil der finanzgesetzlichen Ansätze durch 
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materiell-rechtliche Gesetze festgelegt ist und die budget-· 
mäßige Vorsorge für deren Vollziehung auf Grund eindeutiger 
Berechnungsgrundlagen erfolgt, deren Ergebnis nach jahr­
zehntelangen Erfahrungen von ,der Bundesregierung in die 
Regierungsvorlage, betreffend das Buridesfinanzgesetz, unver­
ändert überno~~en wird. 

DUrch die Beantwortung der gegenständlichen schrift­
lichen Anfrage würde daher der weit überwiegende Teil der 
finanzgesetzlichen Ansätze des Bundesvoranschlages 1970 im 
Hinblick auf die §§ 71 und 72 des Bundesgesetzes vom. 
6. Juli 1961, BGBl. Nro 178, betreffend die Geschäftsordnung 
des Nationalrates, der Öffentlichkeit vorzeitig bekannt 
werden können, was keineswegs dem Sinne der vorangeführten 
Verfassungsbestimmung entsprechen kann. Eine Beantwortung 
dieser Anfrage muß daher aus verfassungsrechtlichen Über­
legungen unterbleiben. 

Abgesehen von den angeführten rechtspolitischen 
Überlegungen, die es mir nicht zweckmäßig erscheinen lassen, 
die Anfrage zu beantworten, sind auch noch folgende Über­
legungenfür die Nichtbeantwortung der Anfrage maßgebend: 

1. Dem Wortlaut der Anfrage zufolge wird ausdrück~ich 
nach "Anträgen" gefragt, die der einzelne Bundesminister 
an den Bundesminister. für Finanzen hinsichtlich der Er­
stellung d~s Bundesvoranschlagsentwur~es 1970 bisher 
gestellt hat. 

2. Ich habe "bei Beginn der ministeriellen Budget­
verhandlungen im Zuge der Erstellung des Budgetentwurfes 
für das Jahr 1970" keine Beträge "beantragt" und ich werde 
auch solche Beträge nicht "beantragen", weil weder das 
Bundesmin~sterium für Landesverteidigung noch ich selbst 
von der Rechtsordnung zu "Anträgen" dieser Art berufen werden. 
Vielmehr haben alle Besprechungen und Schriftwechsel zwischen 
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dem Bundesministerium für Finanzen und dem Bundesministe­
rium für Landesverteidigung in Angelegenheit des auszu~ 
arbeitenden Entwurfes eines Bundesfinanzgesetzes den 
Charakter eines rechtlich nicht verbindlichen Meinungs­
austausches zwischen den beteiligten Ressorts über qie 
künftige Gestaltung des Bundesfinanzgesetzes gehabt. Der 
Entwurf des Bundesfinanzgesetzes und damit die in diesem 
Entwurf enthaltenen ziffernmäßigen Ansätze erhalten erst 
durch die Beschlußfassung der Bundesregierung über die 
Regierungsvorlage gegenüber dem NatiDnalrat - aber selbst 
diesem gegenüber nur nach Maßgabe des § 17 Abs. 4 des 
Bundesgesetzes vom 6 0 Juli 1,961, BGBI. Nr. 178, betreffend 
die Geschäftsordnung des Nationalrates, rechtlich relevante 

. *) 
Existenz. Von einem "Antrag" im Rechtssinn . kann aber 
begrifflich nur dort gesprochen werden, wo der Antragsteller 
die Entscheidung einer ihm übergeordneten Stelle begehrt 
und er nicht selbst über seinen "Antrag" entscheiden darf. 
Letzteres ist aber bekanntermaßen hinsichtlich der Beschluß­
fassung der Bundesregierung über den Entwurf des Bundes­
finanzgesetzes der Fall, weil für diese Beschlußfassung das 
Prinzip der Einstimmigkei t gilt (Erk. des VerfGH. Slg. 2149) '. 
Was aber die von der Bundesregierung beschlossene Regierungs­
vorlage des Bundesfinanzgesetzes anlangt, so schreibt Art. 51 
Abs. 1 B.-VG. inder Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBI. Nr. 155/1961 ausdriicklich vor, daß sein Inhalt nicht 
vor Beginn der Beratungen im Nationalrat veröffentlicht 
werden darf. 

3. Diese Darlegungen stehen mit den Bestimmungen der 
§ §1 und 2 der BundeshaushaI tsv,erordnung, BGBI. Nr. 118/1926, 
nicht im Widerspruch, die von Teilvoranschlägen bzw. 
Gesamtvoranschlägen für die einzelnen Verwaltungsbereiche 
(Ministerial~ oder Ressortvoranschläge) handeln. Diese 

*) (vgl. etwa Herr~ritt: Das Verwaltungsverfahren, 
Wien 1932, S. 80) 
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Teil- bzw. Gesamtvoranschläge für die einzelnen Verwal­
tungsbereiche (Ministerial- oder Ressortvoranschläge) sind 
keine "Anträge" im oben dargelegten Sinn. Sie bilden, 
vielmehr ein Behelfsmaterial für den Burid-esniiniSter für 

. 
Finanzen, um ihn bei der Vorbereitung des Entwurfes ceiner 
Regier-~ngsvorlage über den Bundesvoranschlag zu unter­
stützed und die Beratungen in der Buhdesregierung über den 
Entwurf der künftigen Regierungsvorlage zu erleichtern. 
Vollkommen zutreffend spricht daher die Bundeshaushalts­
verordnung in diesem Zusarnmenhang nieht von "Anträgen", 
sondern von "verfassen" (§ 2 Abs. 1) bzw. von "zuleiten" 
( § ,1 Abs 0 2) .. 

Die Regierungsvorlage des Bundesvoranschlagsentwurfes 
1970 wird 'im Sinne des Art. 51 B.-VG. lediglich einen 
einheitlichen Bundesvoranschlag dem Nationalrat unter­
breiten, der dem Vollständigkeitsprinzip gemäß sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben des Bundes zu veranschlagen hat. 
Eine isolierte Behandlung und Entscheidung der finanziellen 
Erfordernisse eines einzelnen Ressorts für das jeweils 
kommende Finanzjahr ist weder der Bundesregierung noch 
dem Nationalrat durch Art. 51 B.-VG. ermöglicht. 
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